
 

B E S C H L U S S 
 

über das Ergebnis der Sitzung des Kreisausschusses am 25.03.2026 im Sitzungssaal des Kreishauses 
in Euskirchen, Jülicher Ring 32 

 
 
 
 

TOP 7 
Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 
2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) V 89/2026 

 
 Der Vorsitzende erklärt, dass bereits Anfragen von 

Wohlfahrtsverbänden und anderen Trägern an die Verwaltung und 
die Fraktionen herangetragen worden seien, um Finanzmittel aus 
dem Infrastrukturgesetz zu erhalten. Daher sei es sinnvoll, nun die 
grundsätzliche Vorgehensweise zu beschließen. Angesichts der 
begrenzten Summe betont er, dass klare Prioritäten und 
Schwerpunkte notwendig seien. Die Mittel werden nicht für alle 
Projekte ausreichen. 
 
Herr Grutke, Bündnis 90/Die Grünen, unterstützt den Vorschlag der 
Verwaltung, die Projekte nach Schwerpunkten zu priorisieren. 
 
Auf Nachfrage von Herr Schorn, FDP-Fraktion, erläutert, der 
Vorsitzende, dass auch alternative Förderkulissen geprüft werden. 
Herr Blindert verweist in diesem Zusammenhang ergänzend auf die 
beiden Dringlichkeitsentscheidungen im nichtöffentlichen Teil der 
heutigen Sitzung. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Claßen, CDU-Fraktion, erläutert Herr 
Hessenius die grundsätzliche Herangehensweise der Verwaltung. 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt folgende Beschlussfassung: 
 
Der Kreistag beschließt: 
 
1. Die dem Kreis Euskirchen gemäß § 2 Absatz 2 NRW-

Infrastrukturgesetz 2025–2036 bereitgestellten Sachinvestitions-
mittel i.H.v. 26.589.474,35 € werden vorrangig für Investitionen in 
den Bereichen 
- Schule und Bildungsinfrastruktur, insbesondere für Schul-

bauten, Schulerweiterungen, Sanierungen und Maß-
nahmen zur Weiterentwicklung der Bildungslandschaft, 
sowie 

- Gefahrenabwehr / Bevölkerungsschutz / Katastrophen-
schutz, insbesondere für die Planung und Errichtung bzw. 
Weiterentwicklung eines Gefahrenabwehrzentrums, 

eingesetzt. 
 
2. Der Kreis Euskirchen beabsichtigt nach aktueller 

Konzeptionierung, von der nach § 2 Absatz 2 Satz 2 und 3 NRW-
Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 anzustrebenden prozentualen 
Aufteilung der Verwendung seines Förderbudgets im Sinne der 
Ziffer 1 abzuweichen.  

 



 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Investitions-

maßnahmen zu identifizieren, deren Umsetzung zu planen und 
diese dem Kreistag anschließend zur Bewilligung vorzulegen. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
 

 




